
Verschiedene Fabrikanten , Profeffianistcn nnd Landleute haben

sich beschwert, daß die Arbeiter die Dienste ihrer Arbeitsgeber ver¬

lassen, abschvn diese bereit waren, ihnen auch ferner nach Beschäfti¬

gung zu geben. Es wurde demnach befchlsffen, daß solche Arbeiter,
welche nicht vom Hause Erdarbeiter find , nur dann bet den öffentli¬

chen Arbeiten Beschäftigung finden, wenn ste von ihrem letzten

Arbeitsgeber einen schriftlichen Ausweis mitbrtngen , daß ihre bis¬

herigen Arbeitsgeber sie nicht mehr beschäftigen können.

Wien am 3 . Juni 1848.

Vom Ausschüsse der Dnrger,
zur Aufrechthaltung der Vuhe,
der Rechte des Volkes.

und Studenten

nnd Wahrung

Aus der k. k. Hof- und Staats Druckerei.
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